
Checkliste 
Hautschutz
bei der Arbeit

Sicherheit ist machbar.

Wird dem Hautschutz in Ihrem Betrieb genügend Beachtung
geschenkt?

Zur Gefährdung der Haut tragen vor allem hautreizende und hautsen-
sibilisierende (allergisierende) Arbeitsstoffe, Hautverschmutzungen,
häufiges Händewaschen und langes Tragen von luftundurchlässigen
Handschuhen bei.

Die Hauptgefahren sind:

■ Hautreizungen
■ Ekzeme/Allergien (können zu Arbeitsunfähigkeit führen und eine

Umschulung notwendig machen)

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den
Griff.

Bestellnummer: 67035.d
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1 Haben Sie systematisch abgeklärt, ob in Ihrem
Betrieb hautgefährdende Stoffe zur Anwendung 
kommen, die ätzend, hautreizend, hautsensibili-
sierend (allergisierend) oder hautresorbierbar* sind?
(Bild 1)

Kritische Produkte sind Reinigungsmittel, Klebstoffe, Desinfek-
tionsmittel, Lösungsmittel, Kühlschmiermittel, Farbstoffe, Mörtel, 
Enzyme, Konservierungsmittel, reaktive Chemikalien usw.

2 Haben Sie systematisch abgeklärt, ob es in Ihrem
Betrieb Tätigkeiten gibt, die regelmässig zu starker
Hautverschmutzung führen? 

3 Sind Sie im Besitz der nötigen Unterlagen, die über
die Eigenschaften und Gefahren der verwendeten
Produkte sowie über die erforderlichen Schutz-
massnahmen Aufschluss geben (Sicherheitsdaten-
blätter, Empfehlungen der Lieferanten)? 

4 Haben Sie die nötigen Informationen (z. B. über 
Ätzgefahr, erforderliche Schutzmassnahmen) an alle
Mitarbeitenden weitergegeben?

5 Sind die Gebinde (z. B. Behälter, Flaschen, Dosier-
pumpen) korrekt gekennzeichnet?
Gefährliche Stoffe müssen gekennzeichnet sein mit:
– Gefahrensymbol (Bild 2)
– Name des Stoffes
– Risiko- und Sicherheitssätze
– Name und Adresse des Herstellers/Verkäufers

6 Haben Sie die Möglichkeit geprüft, gefährliche, 
sensibilisierende bzw. hautreizende Arbeitsstoffe
durch hautverträglichere Produkte zu ersetzen?

7 Wissen Sie, an welchen Arbeitsplätzen Feuchtarbeit
verrichtet wird?

Von Feuchtarbeit wird gesprochen, wenn mehr als zwei Stunden
pro Schicht in wässrigen Medien gearbeitet wird, längere Zeit 
luftdichte Handschuhe getragen oder sehr häufig die  Hände 
gereinigt werden.

Tipp:
Fragen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ob sie mit den zur Verfügung stehenden Haut-
schutzmitteln zufrieden sind. Oft ist eine man-
gelnde Akzeptanz gegenüber einem bestimmten
Hautschutzmittel der Grund dafür, dass die Haut-
schutzmassnahmen vernachlässigt werden. 
Falls ein Mittel von der Verträglichkeit her nicht
befriedigt, prüfen Sie Alternativen.

Verwendete Produkte

Persönliche Schutzmassnahmen

Bild 1: Ekzeme, die auf Feuchtarbeit und hautreizen-
de Stoffe zurückzuführen sind, bilden sich beson-
ders oft zwischen den Fingern.

Bild 2: Das Gefahrensymbol
«ätzend» weist auf ein gros-
ses Risiko einer Hautschädi-
gung hin. Hautschutzmass-
nahmen, insbesondere das
Tragen geeigneter Hand-
schuhe, sind zwingend not-
wendig. 

Bild 3: Creme für Hautschutz und Hautpflege gehört
auch in die Fingerzwischenräume.

Bild 4: Beim Hautschutz auch die Haut um die
Nägel nicht vergessen.

* Hautresorbierbare Stoffe gelangen über die Haut in den
Körper.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. 
Sollte eine Frage für Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg. 

Wo Sie eine Frage mit ■■ «nein» oder ■■ «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen. 

Notieren Sie die Massnahmen auf der Rückseite.
✗ ✗

8 Stehen geeignete Handschuhe zur Verfügung?

9 Gibt es in Ihrem Betrieb Vorschriften für den
Gebrauch von Handschuhen beim Umgang mit
hautgefährdenden und hautverschmutzenden 
Stoffen?

10 Stehen für die betriebsspezifischen Gefährdungen
geeignete Hautschutzcremen oder -lotionen
zur Verfügung, mit denen ungeschützte Hand- 
und Vorderarmpartien vor der Arbeit eingerieben 
werden? (Bild 3 und 4)
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11 Stehen gründlich reinigende, aber hautschonende
Hautreinigungsmittel zur Verfügung?

12 Steht eine Hautpflegecreme zum Einreiben am 
Ende der Arbeit zur Verfügung?

13 Sind die Nasszellen mit zweckmässigen Einrich-
tungen ausgestattet und werden sie durch das 
verantwortliche Personal regelmässig gewartet?

– Einrichtungen: Wassertemperatur regulierbar.
– Wartung: Seifen- und Cremenspender aufgefüllt,  Waschtrog 

mindestens einmal täglich gereinigt,  Papierspender und 
-rollen aufgefüllt.
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14 Wird der Hautkontakt mit hautreizenden, ätzenden
oder sensibilisierenden Stoffen wenn immer möglich
durch technische Massnahmen verhindert?

z. B. Tauchsieb für Teilereinigung, Hautkontakt erst nach Spül-
vorgang, geschlossene Bearbeitung statt offene Systeme.

15 Ist ein Hautschutzplan für den Gebrauch von Haut-
schutzcremen, Handreinigungsmitteln und Pflege-
cremen vorhanden? (Tabelle 1)

16 Werden in Ihrem Betrieb Mitarbeitende, die Haut-
veränderungen an den Händen aufweisen, zum
Hausarzt oder Betriebsarzt geschickt?

17 Haben Sie einen Überblick über die Fälle von Haut-
schäden im Betrieb?

Prinzipien des Hautschutzes mit speziellen
Hautschutzmitteln:

1. Hautschutz vor der Arbeit: Schutzcremen vor 
der Arbeit und am Ende der Pausen einreiben.
Bei mehreren Benutzern sind Spendersysteme 
sinnvoll.

2. Handreinigung: Hautfreundliche Reinigungs-
mittel verwenden.
Tipp: 
Hautreinigungsmittel mit Reibemitteln nicht 
routinemässig, sondern nur ausnahmsweise, 
bei grober Verschmutzung, verwenden. 
Wo starke Hautverschmutzung regelmässig 
vorkommt, ist der Hautschutz zu überprüfen!

3. Hautpflege nach der Arbeit: Strapazierte 
Hände (nach Feuchtarbeit, wiederholter 
intensiver Handreinigung oder langem Tragen 
von Gummihandschuhen) bei Arbeitsende mit 
einer pflegenden Creme einreiben.

4. Zweckmässige Handschuhe: Für Arbeiten 
mit giftigen, ätzenden, sensibilisierenden, 
hautreizenden Stoffen oder infektiösem Mate-
rial geeignete Handschuhe tragen. Der Schutz 
mit Schutzcreme allein ist hier ungenügend.

Weitere Informationen: 

■ www.suva.ch/sapros – der Internet-Fachmarkt
für Sicherheitsprodukte

■ www.2haende.ch: Kurs zur Verhütung von
berufsbedingten Hauterkrankungen 

■ www.suva.ch/waswo: das Suchsystem für Infor-
mationsmittel – Stichwort «Hautschutz»

Organisation

18 Wird die Befolgung der gültigen Vorschriften über
den Hautschutz von den Vorgesetzten kontrolliert
und durchgesetzt?

19 Werden die Mitarbeitenden (insbesondere auch die
Neueintretenden) ausreichend über die Gefahr von
Hautschäden und die notwendigen Schutzmass-
nahmen instruiert?

20 Gibt es in Ihrem Betrieb eine Person, die in erweiter-
ter erster Hilfe und in Belangen des Hautschutzes
ausgebildet ist?

Schulung, menschliches Verhalten

Tabelle 1: 
Beispiel eines Hautschutz-
plans. Solche Pläne sind
wenn nötig für die fremd-
sprachigen Mitarbeitenden
zu übersetzen.

Hauptgefährdung Hautschutzmittel Hautreinigungs- Hautpflegemittel Schutz-
mittel handschuhe

vor der Arbeit nach der Arbeit nach Arbeitsende
und nach Pausen und vor Pausen

Häufige Händereinigung Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3
und Desinfektion 

Anlage X reinigen Handschuhe Typ 1

Kühlschmiermittel Y Produkt 4 Produkt 5 Produkt 6

Klebstoff Z Produkt 7 Produkt 8 Handschuhe Typ 2

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen. Ist dies der
Fall, treffen Sie die notwendigen Massnahmen (siehe Rückseite).



Nr. Zu erledigende Massnahme Termin beauftragte erledigt Bemerkungen geprüft

Person Datum Visum Datum Visum

Checkliste ausgefüllt von: Datum: Unterschrift:

Kontrollierte Arbeitsbereiche:Massnahmenplanung: Hautschutz bei der Arbeit

Wiederholung der Kontrolle am: (Empfehlung: alle 6 Monate)

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an, für Auskünfte: Telefon 041 419 52 78
für Bestellungen: Telefon 041 419 58 51, Fax 041 419 59 17

Suva, Gesundheitsschutz, Postfach, 6002 Luzern, Internet: www.suva.ch Bestellnummer: 67035.d


